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Kurz notiert

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung 
zum Tarifeinheitsgesetz wird am 4. Mai 
2015 im Bundestagsausschuss für Arbeit 
und Soziales mit Sachverständigen bera-
ten. 
Nach dem Gesetzentwurf soll bei kollidie-
renden Tarifverträgen in einem Betrieb 
der Tarifvertrag der Mehrheitsgewerk-
schaft gelten.
Unsere BDA hat eine positive Stellung-
nahme abgegeben.                            (So)

BDA-Stellungnahme
vom 23.04.2015

Gesetzentwurf zur TarifeinheitWenn wir über Herausforderungen der 
Tarifpolitik reden, dann müssen wir zu-
nächst mit falschen Bildern – in unseren 
Köpfen – aufräumen:

These 1:
Unsere Tarifverträge (Metall NRW) sind 
weit davon entfernt, Mindestarbeitsbe-
dingungen zu setzen. Die übertarifliche 
Zulage im Monat beträgt gerade noch 82 
Euro. Schaut man genauer hin, dann er-
gibt sich:
•	 30 Prozent unserer Mitglieder zah-

len an übertariflichen Zulagen nichts 
oder maximal 10 Euro

•	 fast 60 Prozent unserer Mitglieder 
zahlen maximal 50 Euro im Monat.

These 2:
Unsere Tarifverträge bilden die Wirk-
lichkeit bei zentralen Arbeitsbedingun-
gen nicht ab, sind also nicht mehr die 
„Benchmark“.

1.	 Vordergründig gilt: 57 Prozent unse-
rer Mitglieder agieren mit Tarifbin-
dung und beschäftigen 80 Prozent 
der Beschäftigten, aber:

	 Die amtliche Statistik sieht für NRW  
	 anders aus: Gerade einmal 22,5 Pro- 
	 zent der Unternehmen sind tarifge- 
	 bunden mit 50 Prozent der Beschäf- 
	 tigten.
2.	 Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 
	 (amtliche Statistik):

•	 in Firmen mit Tarifbindung:
	 37,2 Stunden
•	 in Firmen ohne Tarifbindung:

39,2 Stunden
3.	 Die Vielzahl der Pforzheim-Vereinba- 
	 rungen macht ebenso deutlich: Die  
	 Wirklichkeit sieht anders aus.
4.	 Durch Outsourcing fielen viele einfa- 
	 che „Metall“-Arbeitsplätze weg. 

These 3:
Metalltarife (und Chemietarife) liegen 
nicht nur massiv über Tarifen von Dienst-
leistungsbranchen, sondern auch im Be-
reich der unteren Entgeltgruppe 20 bis 
30 Prozent oberhalb der anderen Indus-
triebereiche.

Was lernen wir daraus?
Aus falschen Bildern lassen sich Über-
forderungen durch IG Metall, aber auch 
durch Politik erklären.
Und zu diesen falschen Bildern – auch in 
der Öffentlichkeit – gehören auch falsche 
Vorstellungen
•	 über die Gewinne der Unternehmen 

und
•	 über die Größe der Unternehmen in 

Deutschland.

Wenn es uns nicht gelingt, die richtigen 
Bilder an die Wand zu hängen, dann geht 
es weiter wie bisher. Das wären dann kei-
ne guten Aussichten für die Mehrheit un-
serer Unternehmen.                          (So)

Metalltarifpolitik – Quo vadis
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Kurz notiert
Im Mai erscheint unsere aktualisierte Broschüre. Unsere Forderungen:

VIV-Forderungen zur Sozialpolitik
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Werkverträge  
nicht beschädigen

VIV-Forderungen zur Sozialpolitik
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 1. Werkverträge nicht beschädigen

 2. Teilzeit sinnvoll gestalten

 3. Sozialversicherungsbeiträge stabilisieren

 4. Mindestlohn entbürokratisieren

 5. Kündigungsschutz umgestalten

 6. Befristungsrecht erhalten und handhabbarer machen

 7. Sonderkündigungsschutz entbürokratisieren

 8. Aufhebungsverträge erleichtern

 9. Rahmenbedingungen für Kurzarbeit verbessern

10. Ausbildung fördern

11. Betriebliche Bündnisse für Arbeit ermöglichen

12. Zeitarbeit nicht weiter schwächen

13. Tarifeinheit sichern

14. Ohne Tarifbindung nicht behindern

Werk- und Dienstverträge sind von je-
her eine übliche Vertragsform. 

In einer auf Arbeitsteilung und Spe-
zialisierung setzenden Wirtschaft ist 
diese Vertragsform schlechterdings un-
verzichtbar. 

Für den im Rahmen von Werk- oder 
Dienstverträgen eingesetzten Arbeit-
nehmer gilt das gesamte Arbeits-, So-
zial- und Tarifrecht. Der Betriebsrat im 
Einsatzbetrieb verfügt über ein Infor-
mations- und Unterrichtungsrecht. Der 
Betriebsrat kann verlangen, dass der 
Arbeitgeber ihn über die Beschäftigung 
betriebsfremder Personen unterrichtet 
und er kann auch die Vorlage des Werk-
vertrages verlangen um zu überprüfen, 
ob nicht in Wirklichkeit Arbeitnehmer-
überlassung vorliegt. 

Die Bundesregierung will die Unter-
richtungs- und Informationsrechte 
des Betriebsrates „klarstellen“. Dies 
darf nicht dazu führen, dass die Mit-
bestimmungsrechte des Betriebsrates 
ausgeweitet werden. Erst recht darf es 
kein Vetorecht des Betriebsrates geben. 
Der Arbeitgeber muss weiterhin allei-
ne darüber entscheiden dürfen, was im 
Betrieb selbst hergestellt und was mit 
welchen Mitteln zugekauft wird. 

Deshalb unsere Forderung an den 
Gesetzgeber: 

Hände weg vom Werkvertrag. Die Mit-
wirkungsrechte des Betriebsrates dür-
fen nicht erweitert werden. 
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In diesem Jahr gehen bundesweit 41.400 
Ingenieure in den Ruhestand, im Jahr 
2029 werden es 53.000 sein. Insgesamt 
müssen bis 2029 rund 700.000 Ingenieu-
re ersetzt werden – das sind mehr als 40 
Prozent des „Ingenieurbestandes“. Dabei 
ist bereits berücksichtigt, dass die Er-
werbsbeteiligung aufgrund der Rente mit 
67 grundsätzlich steigen wird und somit 
auch ältere Ingenieure künftig länger be-
rufstätig bleiben.

Die Nachfrage nach gut ausgebildeten 
Nachwuchskräften ist dementsprechend 
hoch und die Chancen für angehende In-
genieure gut.

Wie sich der Arbeitsmarkt für Ingenieure 
in den nächsten Jahren entwickelt, zeigt 
das gemeinsam vom Verein Deutscher In-
genieure (VDI) mit dem Institut der deut-
schen Wirtschaft Köln entwickelte Pro-
gnosetool, das abrufbar ist unter: www.
vdi.de/szenariotool.                         (Dü)

Quelle: iwd, 16.04.2015

Ingenieure sind gefragt

In ihrem aktuellen Informationsblatt gibt 
die BDA kurze Hinweise zu sozialversi-
cherungsrechtlichen, steuerlichen und 
arbeitsrechtlichen Regelungen bei Mini- 
und Midi-Jobs mit dem Ziel, eventuell 
bestehende Unsicherheiten bei diesen 

Fragen abzubauen.                            (AS)

Quelle: Rundschreiben 
unternehmer nrw, 10.04.2015

Ausarbeitung

Mini- und Midi-Jobs

Quelle: Statistisches Bundesamt 
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